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RS OGH 1984/9/13 7Ob30/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1984

Norm

ZPO §228 A1

Rechtssatz

Im Versicherungsrecht kann bei verfrühter Erhebung eines Leistungsanspruches auf Feststellung der Deckungsp7icht

erkannt werden, wenn nicht nur die Höhe des Anspruches, sondern auch dessen Grund strittig ist.
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